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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §1 Abs2;

Rechtssatz

Die mit einer Tätigkeit verbundene Ertragserzielungsabsicht muss nicht unmittelbar auf das durch diese Tätigkeit

allenfalls ausgeübte Gewerbe gerichtet sein, sondern kann auch iZm einem anderen gleichzeitig ausgeübten Gewerbe

bestehen.
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